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1. Planungserfordernis, Ziele und Zwecke der Planung, Geltungsbereich 

1.1. Planungserfordernis, Ziele und Zwecke der Planung 

Das heute überwiegend mit Einfamilienhäusern bebaute Wohngebiet Lotschacker, wel-
ches seit der Mitte der 60er Jahren des 20. Jahrhunderts auf der Grundlage des Bebau-
ungsplans „Lotschacker beim Stein“ entstand, ist gekennzeichnet von einer einheitli-
chen Bebauungsstruktur mit traufständigen Einzelhäusern auf großen Grundstücken. 
Im Wohngebiet stehen nur noch einzelne Grundstücke einer Bebauung zur Verfügung. 

Bedingt durch die Entstehungsjahre ist für eine Vielzahl der Gebäude mit einem Gene-
rationenwechsel zu rechnen. Dieser geht auch - unterstützt durch die bestehende Nied-
rigzinslage - mit einer vermehrten Bautätigkeit und einer Erhöhung der Wohnflächen 
einher. Im Bereich zwischen Silcherstraße und Birkenweg befinden sich zudem mehrere 
sanierungsbedürftige Mehrfamilienhäuser, bei welchen in naher Zukunft mit einem Ab-
bruch und Neubau zu rechnen sein wird. 

Im Jahr 2013 hat die Gemeinde Nehren ein Innenentwicklungskonzept aufgestellt, in 
welchem die Nachverdichtungspotenziale im Wohngebiet Lotschacker analysiert und 
aufgezeigt werden. Um diese umzusetzen, erfordert es u.a. die Änderung des Bebau-
ungsplans „Lotschacker beim Stein“. Im Rahmen des Innenentwicklungskonzepts wurde 
auch eine Nachverdichtung für die direkt südlich an das Baugebiet angrenzenden Flä-
chen aufgezeigt, welche auch zur Umsetzung gebracht werden konnten. So konnte zwi-
schen Birkenweg und Schillerstraße eine Bebauung mit mehreren Einfamilienhäusern 
entstehen. 

Anders als im Wohngebiet Lotschacker wird im Bereich südlich der Straße Im Ilgengärtle 
die Zulässigkeit von Vorhaben über einen Baulinienplan von 1959 in Verbindung mit 
§ 34 BauGB (Einfügung in die Eigenart der näheren Umgebung) geregelt. Mit Umset-
zung des neuen Wohngebiets „Ehrenberg Teilbereich 2“, welches unmittelbar westlich 
angrenzt, hat sich der Charakter des näheren Umfelds jedoch maßgeblich geändert. Die 
neu errichteten Mehrfamilienhäuser im Bereich Schillerstraße/ Im Ilgengärtle definieren 
nun einen zu den bestehenden Wohnlagen anderen Beurteilungsmaßstab entlang der 
Schillerstraße. So stehen sich in Teilen viergeschossige Geschosswohnungsbauten mit 
Flachdach und kleine Einfamilienhäuser mit ein bis zwei Geschossen und Satteldächern, 
die mittig auf größeren Grundstücken platziert sind, direkt gegenüber.  

Mit Aufstellung des Bebauungsplans „Wohngebiet zwischen Breitestraße und Albert-
Staimlin-Straße“ sollen nun die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine städte-
baulich verträgliche und geordnete Nachverdichtung im zunächst südlichen Abschnitt 
des Wohngebiets Lotschacker sowie dem direkt südlich anschließenden Baufeld, wel-
ches durch eine gleichartige Bebauungsstruktur geprägt ist, geschaffen werden. Die 
Nachverdichtung am Birkenweg wird mit dem neuen Bebauungsplan planungsrechtlich 
gesichert. 

Für den Geltungsbereich wird das heute bestehende Planungsrecht (Baulinienplan und 
Bebauungsplan) überlagert und damit ein verbindlicher planungs- und bauordnungs-
rechtlicher Rahmen für künftige Bauvorhaben, d.h. für Neu-, An- und Umbauten, Auf-
stockungen, Nutzungsänderungen usw. geschaffen. Somit wird auch eine höhere 
Rechtssicherheit sowohl für die Bauherrschaft als auch für die Gemeinde und die Ge-
nehmigungsbehörde bei der Beurteilung von Bauvorhaben im Bereich des Baulinien-
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plans erreicht. In den kommenden Jahren sollen sukzessive weitere Änderungen des 
Bebauungsplans „Lotschacker beim Stein“ erfolgen. 

Insgesamt dient der Bebauungsplan dem langfristigen Erhalt der gewachsenen Sied-
lungsstrukturen der Wohnlagen und ist für deren verträgliche Weiterentwicklung ge-
mäß § 1 Abs. 3 BauGB städtebaulich erforderlich. So sollen Maßnahmen der Nachver-
dichtung ermöglicht werden, bei denen sich die Neubauten sowie umgebaute Be-
standsbauten etc. in die bestehende Bebauungsstruktur des Wohngebiets mit trauf-
ständigen Satteldachgebäuden einfügen und entlang der Schillerstraße zwischen Be-
stand und dem Wohngebiet „Ehrenberg Teilbereich 2“ vermitteln. Mit den Maßnahmen 
soll dem Entwicklungsdruck im Bestand sowie der anhaltenden Nachfrage nach Bau-
land und Wohnungen Rechnung getragen werden. 

1.2. Abgrenzung des Geltungsbereichs 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans mit Satzung über örtliche Bauvor-
schriften „Wohngebiet zwischen Breitestraße und Albert-Staimlin-Straße“ liegt im Wes-
ten des Siedlungsbereichs Nehren und grenzt östlich an das Neubaugebiet „Ehrenberg 
Teilbereich 2“ an.  

Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 4,94 ha und wird wie folgt begrenzt (im 
Uhrzeigersinn): 

- im Norden von der Albert-Staimlin-Straße (Flurstück Nr. 3077), 

- im Osten von der Silcherstraße (Flurstück Nr. 3099 und 2940), 

- im Süden von der Breitestraße (Flurstück Nr. 3117), 

- im Westen von der Schillerstraße (Flurstück Nr. 3239).  

 

Er umfasst die folgenden Flurstücke der Gemarkung Nehren: Nr. 2900, 2901, 2902, 2903, 
2904, 2904/1, 2904/2, 2904/3, 2904/4, 2905, 2905/1, 2906, 2907, 2908, 3082, 3083, 3084, 
3085, 3086, 3086/1, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3095/1, 
3095/2, 3096, 3096/1, 3096/2, 3096/3, 3096/4, 3097, 3097/1, 3098 (teilweise), 3100, 
3100/1, 3101, 3101/1, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 
3114, 3115, 3116/1, 3116/2, 3118, 3119, 3240, 3241, 3241/1, 3242/1, 3242/2, 3243/1, 
3243/2, 3244/1, 3244/2, 3245, 3245/1. 
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Übersichtsplan Geltungsbereich des Bebauungsplans mit Satzung über örtliche Bauvorschrif-
ten „Wohngebiet zwischen Breitestraße und Albert-Staimlin-Straße“, genordet, ohne Maßstab, 
Stand 05.01.2021 
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2. Planungsrechtliche Rahmenbedingungen 

2.1. Veränderungssperre 

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 18.01.2021 den Beschluss zur 
Aufstellung des Bebauungsplans mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Wohnge-
biet zwischen Breitestraße und Albert-Staimlin-Straße“ sowie die Satzung über eine 
Veränderungssperre im gleichen Geltungsbereich gefasst. 

Vorhaben und Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, die von der 
Veränderungssperre erfasst werden, unterliegen einem Bau- bzw. Veränderungsverbot. 
Durch Erteilung einer Ausnahme nach § 14 Abs. 2 BauGB kann dieses im Einzelfall über-
wunden werden. 

2.2. Beschleunigtes Verfahren gemäß § 13a BauGB 

Der Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Wohngebiet zwischen 
Breitestraße und Albert-Staimlin-Straße“ wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB aufgestellt. Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe über verfüg-
bare umweltbezogene Informationen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, von der zusammen-
fassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB sowie von der Überwachung der Umwelt-
auswirkungen (Monitoring) nach § 4c BauGB abgesehen. Eingriffe, die aufgrund der 
Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 
6 BauGB vor der planerischen Entscheidung als erfolgt oder zulässig. 

Die Anwendungsvoraussetzungen für das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB 
liegen vor, weil der Bebauungsplan der Innenentwicklung (Nachverdichtung) dient und 
weniger als 20.000 m² anrechenbare Grundfläche festgesetzt werden. Die Nettobau-
landfläche (ohne Straßen) beträgt ca. 43.174 m². Der Bebauungsplan setzt überbaubare 
Grundstücksflächen in einem Umfang von ca. 23.796 m² fest. Setzt man eine maximale 
Bebaubarkeit von 40 % an (Allgemeines Wohngebiet gemäß BauNVO mit einer GRZ 
von 0,4), ergibt sich eine Grundfläche von ca. 17.270 m². Damit wird die Voraussetzung 
zur maximalen anrechenbaren Grundfläche erfüllt. 

Ein gesetzlicher Ausschlussgrund, insbesondere nach § 13a Abs. 1 Satz 4 und 5 BauGB, 
liegt nicht vor. 

Im beschleunigten Verfahren kann grundsätzlich von der frühzeitigen Unterrichtung 
und Erörterung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden. Im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens soll auf diese Verfahrensbeschleunigung jedoch verzich-
tet und eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit in Form einer öffentlichen Ausle-
gung durchgeführt werden. Parallel dazu werden auch die Behörden frühzeitig gehört. 
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2.3. Regionalplan 

Gemäß Regionalplan der Region Neckar-Alb 2013 (rechtskräftig seit dem 31.03.2015) 
ist Nehren der Randzone im Verdichtungsraum Stuttgart zugewiesen und befindet sich 
auf der Landesentwicklungsachse Reutlingen/Tübingen-Hechingen-Balingen-
Albstadt/Sigmaringen bzw. Rottweil. Die Gemeinde gehört zum Verflechtungsbereich 
von Tübingen und hat innerhalb des Systems der zentralen Orte keine zentralörtliche 
Funktion.  

Der Geltungsbereich wird in der Raumnutzungskarte des Regionalplans als „Siedlungs-
fläche Wohnen und Mischgebiet“ nachrichtlich dargestellt. Somit stehen der geplanten 
Nachverdichtung des Wohngebiets keine regionalplanerischen Ziele und Grundsätze 
entgegen. 

2.4. Flächennutzungsplan 

Das Plangebiet ist im gültigen Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsver-
bands Steinlach-Wiesaz (1. Änderung der Fortschreibung 2025) als „Wohnbauflächen 
bestehend“ dargestellt.  

Damit entspricht der vorliegende Bebauungsplan den Darstellungen des aktuell gülti-
gen Flächennutzungsplans (§ 8 Abs. 2 BauGB). 

 

 
Ausschnitt des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungsverbands Steinlach-Wiesaz,  
1. Änderung der Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2025, genordet, ohne Maßstab 
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2.5. Bestehendes Planungsrecht 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans überlagert in Bereichen nordwestlich der 
Straße Im Ilgengärtle den Bebauungsplan „Lotschacker beim Stein“, Planzeichnung ge-
nehmigt am 08.02.1962 mit Satzung über Anbauvorschriften, in Kraft getreten am 
30.06.1966. 

Südöstlich der Straße Im Ilgengärtle wird die Zulässigkeit von Bauvorhaben nach dem 
bestehenden Baulinienplan (genehmigt am 12.06.1959) in Verbindung mit § 34 BauGB 
beurteilt.  

Die Regelungen bzw. Festsetzungen des bestehenden Planungsrechts sind in der An-
lage 5 zur Begründung zusammengefasst. 

 

Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs bisher bestehenden planungs- 
und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen werden mit Inkrafttreten des Bebauungs-
plans mit Satzung über örtliche Bauvorschriften "Wohngebiet zwischen Breitestraße 
und Albert-Staimlin-Straße" aufgehoben. 

 

 
Planteil des Bebauungsplans „Lotschacker beim Stein“, nicht genordet, ohne Maßstab 
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Ausschnitt aus dem Planteil des Bebauungsplans „Lotschacker beim Stein“ im Bereich des 
Plangebiets, nicht genordet, ohne Maßstab 

 

 
Ausschnitt aus dem Baulinienplan (genehmigt am 12.06.1959) im Bereich des Plangebiets, 
nicht genordet, ohne Maßstab 
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2.6. Weitere über- und nebengeordnete Planungen 

Nördlich und östlich (bis zur Straße Im Ilgengärtle) des Plangebiets regelt der Bebau-
ungsplan „Lotschacker beim Stein“ zu Zulässigkeit von Bauvorhaben. Östlich der fest-
gesetzten Wohngebiete WA 6 und WA 7 gilt der Baulinienplan von 1959. 

Südlich und westlich des Plangebiets schließt der Bebauungsplan „Nehren Südwest-
Ehrenberg, Teilbereich 1“ an. Westlich des Plangebiets und im Anschluss an den Teilbe-
reich 1 grenzt der Bebauungsplan „Nehren Südwest-Ehrenberg, Teilbereich 2“ an. 

 

 
„Nehren Südwest-Ehrenberg, Teilbereich 1“, rechtskräftig seit dem 10.08.2000, nicht genordet, 
ohne Maßstab 
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„Nehren Südwest-Ehrenberg, Teilbereich 2“, rechtskräftig seit dem 13.01.2014, genordet, ohne 
Maßstab 
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2.7. Innenentwicklungskonzept 2013 

Im Jahr 2011 wurde das Büro Reschl und Höschele beauftragt, im Gemeindegebiet Neh-
ren Flächen für die Innenentwicklung zu suchen und einen gesonderten Blick auf die 
Gebiete der Vor- und Nachkriegszeit zu richten. Die Ergebnisse wurden in einem Innen-
entwicklungskonzept aus dem Jahr 2013 zusammengestellt.  

Die untersuchten Wohngebiete (Lotschacker beim Stein, Brunnenstube und westlich  
L 384) stammen aus den 1960er und 1970er Jahren, und sollen bei einem anstehenden 
Generationenwechsel auf die veränderten Anforderungen reagieren können. Das Un-
tersuchungsgebiet hat eine Gesamtfläche von circa 26 ha. Neben dem Schwerpunkt 
von Nachverdichtungspotenzialen wurden auch Baulücken und Brachflächen unter-
sucht. Hinzu kommen Nachverdichtungspotenziale in Form von Anbauten an Bestands-
gebäude. Insgesamt konnten 14 Schlüsselgrundstücke mit einer Entwicklungspotenzi-
alfläche von insgesamt 2,37 ha ausfindig gemacht werden. Diese Flächen ermöglichen 
gemäß den Vorgaben des Regionalplans die Errichtung von 55 Wohneinheiten für rund 
130 Einwohner. Für einige der Grundstücke wurde bereits Bebauungsstudien durchge-
führt. Aufgrund der Eigentumsverhältnisse der Grundstücke (Privateigentum) sind die 
Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde Nehren beschränkt. Durch baurechtliche Vor-
gaben, z.B. die Aufstellung eines Rahmenplans mit anschließender Änderung des Be-
bauungsplans „Lotschacker beim Stein“ und Beratung der Eigentümer kann jedoch da-
rauf hingewirkt werden, dass bei geplanten Veränderungen die Möglichkeit einer bes-
seren Grundstücksausnutzung mit zeitgemäßer Wohnnutzung entstehen kann (vgl.: In-
nenentwicklungskonzept Gemeinde Nehren, Büro Reschl und Höschele GbR., 2013, An-
lage 4). Die vorgeschlagene Maßnahme zur Nachverdichtung des Innenbereichs west-
lich des Birkenwegs im Geltungsbereich des Bebauungsplans konnte erfolgreich umge-
setzt werden. 

Die Ergebnisse sowie die weiteren vorgeschlagenen Maßnahmen aus dem Innenent-
wicklungskonzept wurden bei der Aufstellung des Gemeindeentwicklungskonzepts 
Nehren 2035 berücksichtigt und sind auch Grundlage für den vorliegenden Bebauungs-
plan.  

 

 
Innenentwicklungskonzept Gemeinde Nehren 2013, Bebauungsstudie für das Grundstück J.-C.-
Schneider-Straße 22, Quelle: Büro Reschl und Höschele GbR 
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Innenentwicklungskonzept Gemeinde Nehren 2013, Maßnahmenvorschläge im Bereich des 
Plangebiets: Nachverdichtung durch Anbau/ Aufstockung, Nachverdichtung durch Grund-
stücksneuordnung inkl. Bebauungsstudien, Quelle: Büro Reschl und Höschele GbR 

 

2.8. Rechtsgrundlagen  

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) 

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I 
S. 3786) 

Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. 
S. 357, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. S. 313)  

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanzV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 
I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 
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3. Bestandssituation 

3.1. Lage im Siedlungsraum 

Die Gemeinde Nehren mit ihren ca. 4.376 Einwohnern (Stand 05/2021, Statistisches Lan-
desamt Baden-Württemberg) liegt am südlichen Rand des Landkreises Tübingen, im 
zentralen Bereich von Baden-Württemberg. Die nächst größeren Städte sind die Uni-
versitätsstadt Tübingen, die Bischofsstadt Rottenburg und die Großstadt Reutlingen in 
jeweils circa 15 km Entfernung. 

Die Gemeinde erstreckt sich im als Steinlachtal bezeichneten Landschaftsraum des Mitt-
leren Albvorlandes, am Fuße des Firstberges. 

Die Bundesstraße 27 aus und nach Stuttgart beziehungsweise Balingen (weiter nach 
Rottweil und Villingen-Schwenningen) führt westlich am Gemeindegebiet Nehren vor-
bei. Ein direkter Anschluss erfolgt über die Landesstraße L 394 zwischen Ofterdingen 
und Dußlingen. Der Siedlungsbereich wird von Südwest nach Nordost durch die L 384 
(Reutlinger Straße) zweigeteilt.  

Während sich gewerblich genutzte Flächen überwiegend östlich der Reutlinger Straße 
und entlang der Bahntrasse Tübingen-Sigmaringen befinden, liegen die Wohnlagen 
sowie der Ortskern von Nehren westlich der Straße. 

3.2. Charakteristik des Plangebiets 

Das Plangebiet liegt im Südwesten von Nehren. Es handelt sich um ein bestehendes 
Wohngebiet mit einer Mischung aus Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern sowie ver-
einzelt Doppelhäusern mit großzügigen Gärten. Charakteristisch ist die rasterförmige 
Struktur des Gebiets mit Baufeldern, die allseitig von Straßen begrenzt werden. Die 
Straßen im Plangebiet stellen sich als Wohnstraßen dar und erschließen beidseitig je-
weils eine Grundstückstiefe. Eine Ausnahme bildet das süd-westliche Baufeld, dessen 
innenliegender Bereich durch einen privaten Weg erschlossen wird und mit vier Einfa-
milienhäusern nachverdichtet wurde. 

Der Bereich südlich der Straße Im Ilgengärtle wurde überwiegend bis ca. Mitte der 
1960er Jahre aufgesiedelt, der Bereich nördlich davon überwiegend bis ca. Mitte der 
1970er Jahre. Vereinzelt befinden sich Neubauten sowie Gebäude neuerer Entstehungs-
zeit im Plangebiet. Westlich schließt das Wohngebiet „Ehrenberg Teilbereich 2“ an, das 
zurzeit aufgesiedelt wird. 

Die Haupterschließung erfolgt von der Reutlinger Straße – entweder über die F.A.-Köh-
ler-Straße oder über die Bahnhofstraße in die Schillerstraße. Die Schillerstraße ist eben-
falls die Haupterschließungsstraße für das Wohngebiet „Ehrenberg Teilbereich 2“ und 
nimmt die Funktion einer Sammelstraße ein. 

Alle Hauptgebäude im Gebiet weisen Satteldächer auf. Im nördlichen Bereich, in wel-
chem der Bebauungsplan „Lotschacker beim Stein“ bislang gilt, betragen die Dachnei-
gungen ca. 48°. Die Gebäude im nordöstlichen Baufeld haben Dachneigungen von 30°-
40°. Im südlichen Plangebiet finden sich Dachneigungen von ca. 25° - 50° vor. Gebäude 
mit steileren Dächern (ca. 45°-50°) befinden sich überwiegend im Bereich zwischen der 
Straße Im Ilgengärtle und dem Lindenweg sowie entlang der südlichen Schillerstraße. 
Die Gebäude stehen überwiegend traufständig zur Straße. 
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Es handelt sich fast ausschließlich um zweigeschossige Gebäude (Vollgeschosse), die in 
Teilen als eingeschossige Gebäude mit ausgebautem Dachgeschoss oder auch als zwei-
geschossige Gebäude mit ausgebautem Dachgeschoss in Erscheinung treten. 

Während das westliche Plangebiet (die Straßen Danzrappel und Birkenweg bilden die 
Grenze) überwiegend von frei stehenden Familienhäusern geprägt wird, wird der östli-
che Bereich durch einen hohen Anteil an Mehrfamilienhäusern gekennzeichnet.  

 

 
Luftbild mit dem Plangebiet, genordet, ohne Maßstab, Quelle: LUBW Grundlage: Räumliches 
Informations- und Planungssystem der LUBW, Amtliche Geobasisdaten LGL (20.05.2021) 
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3.3. Topografie 

Das Plangebiet liegt an einem Süd-Ost Hang. Das Gelände steigt dabei von der süd-
östlichen Plangebietsgrenze zur nord-westlichen Grenze um ca. 12 m von ca. 435 m 
üNN auf ca. 447 m üNN an. Dabei weist der nördliche Bereich des Plangebiets höhere 
Steigungen (Steigung ca. 5 %) auf als der südliche (Steigung ca. 3 %). 

 

 
Geltungsbereich des Bebauungsplans mit Höhenlinien (0,5 m), genordet, ohne Maßstab 

 

3.4. Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet ist über das bestehende Leitungsnetz erschlossen. Die Ver- und Entsor-
gung des Plangebiets ist über das bestehende Leitungsnetz grundsätzlich gesichert. Die 
Entwässerung des Plangebiets erfolgt dabei im Mischsystem. 

3.5. Boden und Baugrund 

Für das Plangebiet liegt keine Baugrunduntersuchung vor.  

Aufgrund von Erkenntnissen aus dem Baugrundgutachten zum Bebauungsplan „Neh-
ren Südwest-Ehrenberg, Teilbereich 2“ (Büro für angewandte Geowissenschaft Ger-
weck/ Potthoff, Tübingen; Stand 19.10.2012) ist mit wenig wasserdurchlässigen Boden-
schichten zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass eine Versickerung des Nieder-
schlagswassers im Plangebiet dadurch nur eingeschränkt oder nicht möglich ist. 

Nach dem geologischen Basisdatensatz des LGRB werden im Plangebiet Gesteine der 
Posidonienschiefer- sowie der Jurensismergel-Formation (im Süden) mit Schichten von 
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(bituminösem) Tonmergelstein („Ölschiefer“) erwartet. Auf die bekannte Gefahr mögli-
cher Baugrundhebungen nach Austrocknung bzw. Überbauen von Ölschiefergesteinen 
durch Sulfatneubildung aus Pyrit wird hingewiesen. Die Ölschiefer können betonangrei-
fendes, sulfathaltiges Grund- bzw. Schichtwasser führen. Eine ingenieurgeologische Be-
ratung durch ein in der Ölschieferthematik erfahrenes privates Ingenieurbüro wird 
empfohlen. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau- 
arbeiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zur Wahl und Tragfähigkeit des Grün-
dungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates In-
genieurbüro empfohlen.  

 

4. Artenschutz 

Zur Untersuchung und Bewertung der artenschutzrechtlichen Belange im Bereich des 
Plangebiets beziehungsweise des artenschutzrechtlichen Eingriffs durch die Umsetzung 
des Bebauungsplans, wird eine „Artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung“ erstellt.  

Da es sich um ein nahezu vollständig bebautes Gebiet handelt, mit wenigen Bereichen, 
in denen tatsächlich artenschutzrechtlich relevante Eingriffe erfolgen werden, soll auf 
eine umfassende artenschutzrechtliche Prüfung im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens verzichtet werden.  

Stattdessen sollen die artenschutzrechtlichen Belange des § 44 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungs- bzw. Kenntnisgabe-
verfahrens behandelt werden. 
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5. Städtebauliches Strukturkonzept 

Als Grundlage für den Bebauungsplan wurde durch das Büro schreiberplan aus Stutt-
gart ein Strukturkonzept erarbeitet, dem eine Bestandsaufnahme sowie eine -analyse 
voranging (siehe Anlage 1).  

Das städtebauliche Strukturkonzept wurde basierend auf den Festsetzungen des beste-
henden Bebauungsplans „Lotschacker beim Stein“, dem Baulinienplan und unter Be-
rücksichtigung der Bebauungsstruktur im Plangebiet sowie dem direkten Umfeld er-
stellt. Das im Jahr 2013 erstellte Innenentwicklungskonzept mit den vorgeschlagenen 
Maßnahmen zur Nachverdichtung wurde ebenfalls für die Aufstellung des Strukturkon-
zepts herangezogen.  

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Strukturkonzepts lag die Gebäude- und Gelände-
vermessung noch nicht vor, sodass keine abschließenden Aussagen zu Gebäudehöhen 
getroffen werden konnten. Im vorliegenden Bebauungsplan werden somit die im Struk-
turkonzept formulierten Vorschläge weiter konkretisiert, sodass es zu Abweichungen 
gegenüber dem Strukturkonzept kommen kann. Zum Beispiel werden in Teilbereichen 
andere Festsetzungen zu den Baugrenzen getroffen als im Strukturkonzept vorgeschla-
gen. 

Das Strukturkonzept wurde in öffentlicher Gemeinderatssitzung am 15.04.2021 vorge-
stellt und als Grundlage für den Bebauungsplan beschlossen. 

 

 
Strukturkonzept, genordet, ohne Maßstab, Quelle: schreiberplan, Stand: 31.03.2021 
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6. Planungsrechtliche Festsetzungen 

6.1. Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der bestehenden und benachbarten Nutzungscharakteristik werden All-
gemeine Wohngebiete (WA 1-WA 7) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt.  

Die sonst nach § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Anlagen für kirchliche, kultu-
relle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke sollen nur ausnahmsweise zuge-
lassen werden, um dem Ziel zur Schaffung von mehr Wohnraum (und Wohnqualität) 
gerecht zu werden. Diese Nutzungen sollen sich in zentralen Bereichen von Nehren 
konzentrieren. 

Der Ausschluss der Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 3 bis 5 BauNVO (Anlagen für 
Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) unterstützt dieses Ziel, da die ge-
nannten Nutzungen nicht der gewünschten Gebietscharakteristik entsprechen. Betriebe 
des Beherbergungsgewerbes und sonstige nicht störende Gewerbebetriebe können 
gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 1 und 2 BauNVO (weiterhin) ausnahmsweise zugelassen werden. 

6.2. Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung der Obergrenzen für die 
Grundflächenzahl (GRZ), einer maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse und einer 
maximal zulässigen Firsthöhe (FH) sowie Traufhöhe (TH) festgesetzt.  

6.2.1. Grundflächenzahl GRZ 

Die festgesetzte GRZ von 0,4 entspricht der Obergrenze gemäß § 17 BauNVO für ein 
Allgemeines Wohngebiet. Die getroffene Festsetzung zur Überschreitung der GRZ 
durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannten Anlagen entspricht 
der Regelung der Baunutzungsverordnung. Eine nach Baunutzungsverordnung ansons-
ten höchstens mögliche Überschreitung der GRZ bis zu einem Maß von max. 0,8 wird 
damit jedoch zugunsten eines höheren nicht versiegelten Freiflächenanteils unterschrit-
ten.  

Um die Errichtung von Mehrfamilienhäusern mit Tiefgaragen im östlichen Plangebiet 
(WA 4-7) zu ermöglichen, ist eine Überschreitung der GRZ durch unterirdische Anlagen 
bis zu einem Maß von 0,75 möglich. 

Der Bebauungsplan „Lotschacker beim Stein“ setzt für den nördlichen Bereich eine GRZ 
von 0,3 fest, die im Nordosten in Teilen überschritten wird. Im Bestand werden Grund-
flächenzahlen (ohne Anlagen nach § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO) von ca. 0,1-0,35 erreicht. 

Zusammen mit einer Erweiterung der überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) 
und mit einer Erhöhung der GRZ (gegenüber dem Bebauungsplan „Lotschacker beim 
Stein“ mit GRZ 0,3) kann eine höhere Grundstücksausnutzung in der Fläche erreicht 
werden.  
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6.2.2. Zahl der Vollgeschosse, Trauf- und Firsthöhen und Dachneigungen 

Für das Plangebiet wird die Zahl der Vollgeschosse gemäß Bestandsbebauung sowie 
dem Bebauungsplan „Lotschacker beim Stein“ auf maximal zwei Vollgeschosse bzw. 
max. drei Vollgeschosse (WA 2b und 3b) begrenzt.  

Die Zulässigkeit von maximal zwei Vollgeschossen (II) ermöglicht grundsätzlich sowohl 
die Errichtung eines eingeschossigen Gebäudes mit einem Vollgeschoss im Dach als 
auch die eines zweigeschossigen Gebäudes mit einem zusätzlichen Dachgeschoss, wel-
ches nach § 2 Abs. 6 LBO nicht als Vollgeschoss gilt. Da sich dadurch sehr unterschied-
liche Gebäudehöhen ergeben würden, wird die Gebäudehöhe zusätzlich durch die Fest-
setzung der maximal zulässigen Trauf- und Firsthöhen (in Kombination mit der zulässi-
gen Dachneigung) geregelt. 

Über die getroffenen Festsetzungen soll sichergestellt werden, dass sich Neubauten in 
die bestehende Bebauungsstruktur einfügen. Bei der Festlegung der maximalen First-
höhe wurde berücksichtigt, dass die angrenzenden Dachflächen von Verschattung frei-
gehalten werden.  

Die festgesetzten maximalen Firsthöhen im Bereich des Bebauungsplans „Lotschacker 
beim Stein“ können bereits mit den bisherigen Festsetzungen erreicht werden; dies ist 
auch für Einzelgrundstücke im Plangebiet gegeben. Jedoch werden die bisherigen 
Möglichkeiten nicht für jedes Gebäude ausgenutzt und sie stellen sich z.B. aufgrund 
einer geringeren Gebäudetiefe niedriger dar. Werden im Bestand die festgesetzten 
First- und Traufhöhen überschritten, können Neubauten an gleichem Standort und mit 
den gleichen Gebäudehöhen errichtet werden, wenn die bestehende Gebäudekubatur 
übernommen wird. Dies gilt auch bei wesentlichen Änderungen am Bestandsgebäude 
(Um-/Ausbauten). 

Im Bereich des bisher gültigen Baulinienplans mit einer heterogenen Bebauungsstruk-
tur und einer westlichen Nachbarbebauung, die nicht dem Charakter des Plangebiets 
entspricht, richtet sich die Zulässigkeit von Bauvorhaben nach § 34 BauGB. Hier sind die 
Möglichkeiten zur planerischen Steuerung von Einzelvorhaben stark beschränkt. Es be-
steht die Gefahr, dass durch Baumaßnahmen Veränderungen vorgenommen werden, 
die mit der Gebietsstruktur nicht verträglich sind. Über die getroffenen Festsetzungen 
kann eine gebietsverträgliche Nachverdichtung gesichert und gesteuert werden. 

Zur Eindeutigkeit werden die Gebäudehöhen (Trauf- und Firsthöhen) als feste Maße in 
Metern über Normalnull festgesetzt. Die Veränderungen der festgesetzten First- und 
Traufhöhen gegenüber der Bestandssituation sind in der Anlage 2 und 3 dargestellt. 

Zwei Vollgeschosse in den Wohngebieten WA 1, WA 2a, WA 3a und WA 5 

Für die Wohngebiete WA 1 und WA 2a+2b sowie WA 5 setzt der bisher gültige Bebau-
ungsplan „Lotschacker beim Stein“ maximal zwei Vollgeschosse in Kombination mit ei-
ner Dachneigung von 48° fest. Dadurch stellt sich die Bebauung im Bestand eingeschos-
sig mit ausgebautem (steilem) Dach dar. Um eine Nachverdichtung zu ermöglichen, 
werden Dachneigungen von 35°-50° (bzw. 30°-50° direkt an der Schillerstraße) festge-
setzt. Über die Regelungen der Trauf- und Firsthöhen kann so mehr Wohnraum in den 
oberen Geschossen entstehen. Die maximalen Firsthöhen werden in Teilen bereits mit 
der Bestandsbebauung erreicht (z.B. durch die Ausbildung eines Sockels) – in den meis-
ten Fällen wird eine Erhöhung von ca. 0,5-1,5 m ermöglicht. Bei den maximalen 
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Traufhöhen kann eine Anhebung um ein halbes bis zu einem ganzen Geschoss erzielt 
werden. In Abhängigkeit von der Topografie können Firsthöhen von 10 - 11 m bezogen 
auf das Straßenniveau erreicht werden. 

Zwei Vollgeschosse in den Wohngebieten WA 4, WA 6 und WA 7 

Im Wohngebiet WA 4, für welches der bisher gültige Bebauungsplan „Lotschacker beim 
Stein“ eine Bebauung mit max. 2 Vollgeschossen und einer Dachneigung von 30° vor-
gibt, befinden sich mehrere zweigeschossige Mehrfamilienhäuser mit ausgebautem 
Dach und Gebäude mit höheren Dachneigungen (bis zu 40°). In Anlehnung an die Be-
bauung in diesem Baufeld sowie der angrenzenden Bebauung mit steileren Dächern 
werden hier Dachneigungen von 30°-40° festgesetzt. Unter Berücksichtigung der Be-
standsbebauung und der Topografie können hier Firsthöhen von 11-12 m bezogen auf 
das Straßenniveau erreicht werden. 

Die Wohngebiete WA 6 und WA 7 sind ebenfalls von Mehrfamilienhäusern geprägt. Mit 
Ausnahme der Bebauung an der Breitestraße und dem Gebäude Lindenweg 1 weisen 
die Gebäude steile Dächer mit Neigungen von ca. 47°-50° auf, sodass hier Dachneigun-
gen von 35°-50° zugelassen werden. Entlang der Breitestraße sollen Gebäude gemäß 
der Bestandsbebauung mit flacheren Dächern (30°-40°) errichtet werden können.  

Unter Berücksichtigung der Bestandsbebauung und der Topografie können auch in die-
sen Wohngebieten Firsthöhen von 11-12 m bezogen auf das Straßenniveau erreicht 
werden. 

Drei Vollgeschosse in WA 2b und WA 3b 

Im Bereich entlang der Schillerstraße auf Höhe des bestehenden Parkplatzes und der 
dreigeschossigen Wohnbebauung (Bereich Ahornstraße/ Brettacherweg) soll eine Be-
bauung mit drei Vollgeschossen ermöglicht werden, bei welcher das dritte Vollgeschoss 
als Dachgeschoss ausgebildet werden kann. Somit wird für die Wohngebiete WA 2b 
und WA 3b die Zahl der Vollgeschosse auf maximal drei (III) begrenzt. 

Die Gebäude in den Wohngebieten WA 2b und WA 3b stellen sich heute als 1,5- und 
2-geschossige Bebauung mit Satteldach dar. Mit den Festsetzungen zur Geschossigkeit 
und den Dachneigungen kann hier eine Nachverdichtung in der Höhe erreicht werden, 
welche zu den Baugebieten „Ehrenberg Teilbereich 1 und 2“ vermittelt. 

Der Bebauungsplan „Nehren Südwest-Ehrenberg, Teilbereich 2” ermöglicht eine Sattel-
dachbebauung nördlich des Parkplatzes mit Firsthöhen bis zu 11,90 m (über der Erdge-
schossfußbodenhöhe EFH). Für die Bebauung am Parkplatz setzt der Bebauungsplan 
„Nehren Südwest-Ehrenberg, Teilbereich 1“ eine maximale Firsthöhe von 11,0 m für die 
westliche Bebauung und max. 9,0 m für die südlichen Gebäude fest. Für die gegenüber-
liegenden Gebäude im Wohngebiet WA 3b werden die maximalen Firsthöhen so ge-
wählt, dass sie ca. 11,0 m über dem Straßenniveau (etwa in der Mitte der straßenseitigen 
Grundstücksgrenze) liegen. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2b können Firsthöhen bis 
ca. 10,5 m erreicht werden. In Kombination mit der festgesetzten Dachneigung (25°-
50°) werden sich die Gebäude zweigeschossig mit ausgebautem Dachgeschoss darstel-
len. 

Neben Satteldächern lässt der angrenzende Bebauungsplan „Nehren Südwest-Ehren-
berg, Teilbereich 2“ auch Flach- und Pultdächer zu. Dementsprechend ist im Bereich 
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Brettacherweg/Ahornstraße eine dreigeschossige Neubebauung mit Flachdach ent-
standen. Aufgrund der Prägung des Plangebiets durch Satteldächer sollen Flach- oder 
Pultdächer in den Wohngebieten jedoch nicht zugelassen werden. Stattdessen soll die 
Bebauung in den Wohngebieten WA 2b und WA 3b mit flachen Satteldächern (ab 25°) 
eine vermittelnde Rolle zum bestehenden Wohngebiet einnehmen.  

6.3. Überbaubare Grundstücksflächen, Baugrenzen 

Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen soll in Form von Baugrenzen 
erfolgen, die nur oberirdisch gelten. Diese werden - in Anlehnung an das bisherige Pla-
nungsrecht - in der Regel als grundstücksübergreifende „Baustreifen“ parallel zu den 
angrenzenden Straßengrenzen festgesetzt. Dabei werden im gesamten Plangebiet Min-
destabstände von 4 m zu den angrenzenden Straßen angestrebt.  

Auf die Festsetzung von Baulinien wird aus Gründen des größeren Spielraums zur Plat-
zierung des Baukörpers innerhalb der Baugrenze verzichtet. Die überbaubaren Grund-
stücksflächen sind zudem so festgelegt, dass in den einzelnen Baufeldern (mit Aus-
nahme der Wohngebiete WA 3a und 3b) die grünen Innenbereiche als charakteristi-
sches Merkmal des Gebiets erhalten bleiben. Die Innenbereiche weisen damit Tiefen 
von ca. 16/ 17 m auf. Mit Freihaltung dieser Bereiche wird zum einen die Verschattung 
der Gärten durch die südlich gelegenen Gebäude beschränkt, zum anderen wird die 
Wohnqualität der heutigen Lagen erhalten.  

Im gesamten Plangebiet werden „Baustreifen“ vorwiegend in Tiefen von 12 und 15 Me-
tern festgesetzt. Da keine Baulinien festgesetzt werden, können Gebäude näher an der 
nördlichen Grundstücksgrenze errichtet werden und damit größere Freibereiche nach 
Süden freihalten. Über die Festsetzung der Bauweise wird die bestehende Bebauungs-
struktur mit Gebäudetiefen von bis zu 12 bzw. 13 m sowie Gebäudelängen von bis zu 
25 m gesichert (s. Ziff. 6.4, Abweichende Bauweise).  

Die bisherigen durch den Bebauungsplan „Lotschacker beim Stein“ sowie den Baulini-
enplan festgelegten überbaubaren Grundstücksflächen werden in nahezu allen Berei-
chen nicht unterschritten oder zurückgenommen. Stattdessen werden sie so angelegt, 
dass Bestandsgebäude, die heute außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen lie-
gen, wieder in diese einbezogen werden. Änderungen und Erweiterungen an Bestands-
gebäuden sollen somit innerhalb der Baugrenzen (weiterhin) ermöglicht werden. Eine 
Ausnahme bilden die überbaubaren Grundstücksflächen im Wohngebiet WA 6, in wel-
chem der Großteil der Grundstücke im Besitz der Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH 
ist, welche hier eine Neubebauung mit Mehrfamilienhäusern beabsichtigt.  

Nach bestehendem Planungsrecht werden überbaubare Grundstücksflächen von ca. 
15.000 m² festgesetzt. Durch die Festsetzungen im vorliegenden Bebauungsplan wer-
den diese auf ca. 23.796 m² erweitert. Durch die Festlegung der Grundflächenzahl von 
0,4 und der Bauweise mit einer maximalen Gebäudetiefe und Gebäudelänge sowie der 
einzuhaltenden Abstandsflächen werden diese nicht vollumfänglich ausgenutzt werden 
können. 

Im Folgenden werden die Festsetzungen zu den überbaubaren Grundstücksflächen dif-
ferenziert nach den Allgemeinen Wohngebieten begründet.  
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6.3.1. Baugrenzen im Wohngebiet WA 1 

- Die charakteristische zeilenartige und straßenbegleitende Bebauung soll gesichert 
werden und das Baufeld nicht durch eine zusätzliche Bebauung an den Stirnseiten 
„geschlossen“ werden. Die Baugrenzen werden hier in Anlehnung an den bisher 
gültigen Bebauungsplan „Lotschacker beim Stein“ festgelegt. 

- Das nördliche Baufenster wird gegenüber dem bestehenden Planungsrecht von 12 
auf 13 m erweitert. Das südliche Baufenster wird auf 15 m erweitert, um hier eine 
Bebauung mit größeren Freiflächen im Süden zu ermöglichen. Über die Festlegun-
gen kann ein Innenbereich von ca. 16 m Tiefe freigehalten werden. 

6.3.2. Baugrenzen im Wohngebiet WA 2a und 2b 

- Die charakteristische zeilenartige und straßenbegleitende Bebauung soll gesichert 
werden. Die Baugrenzen werden hier in Anlehnung an den bisher gültigen Bebau-
ungsplan „Lotschacker beim Stein“ festgelegt. 

- Die Tiefe der überbaubaren Grundstücksflächen wird gegenüber dem bestehenden 
Planungsrecht auf 15 m erweitert. Die Baufenster werden an der Stirnseite zur Schil-
lerstraße geschlossen. Über die Festlegungen kann ein Innenbereich von ca. 14 bis 
23 m Tiefe freigehalten werden. 

- An der Schillerstraße soll eine Option eröffnet werden, eine traufständige Bebauung 
vis-à-vis zum gegenüberstehenden Mehrfamilienhaus entstehen zu lassen.  

- Zur Straße Danzrappel soll die charakteristische zeilenartige Bebauung gesichert 
werden und das Baufeld nicht durch eine zusätzliche Bebauung „geschlossen“ wer-
den. Aus diesem Grund werden die Baugrenzen hier in Anlehnung an den beste-
henden Bebauungsplan festgelegt, wobei diese soweit erweitert werden, dass ein 
Abstand von 12 m zwischen den überbaubaren Grundstücksflächen eingehalten 
wird.   

6.3.3. Baugrenzen in den Wohngebieten WA 3a und 3b  

- Im inneren Bereich werden gegenüber dem bisher gültigen Baulinienplan zusätzli-
che überbaubare Grundstücksflächen zur Sicherung der Bestandsbebauung (Nach-
verdichtung Birkenweg 5/1-5/3 und 7/1) festgesetzt.  Für das Flurstück Nr. 2903 soll 
eine Bebauung im hinteren Grundstücksbereich ermöglicht werden, sodass hier 
eine zusätzliche überbaubare Grundstücksfläche ausgewiesen wird. 

- Für das Flurstück Nr. 2905/1 wird aufgrund der beengten Situation zur nördlichen 
Bebauung ein baukörperbezogenes Baufenster festgesetzt, wodurch eine zu starke 
Verschattung des Gebäudes Im Ilgengärtle 17 vermieden werden soll.  

- Entlang der Schillerstraße sollen Gebäude zukünftig näher an die Straße heranrü-
cken und hier eine Raumkante zum Platzbereich im Westen ausbilden können. Da 
die Grundstücke an der Breite- und Schillerstraße eine hohe Tiefe aufweisen, werden 
die überbaubaren Grundstücksflächen mit einer Tiefe von 17 m festgesetzt. Nach 
hinten (bzw. nach Osten) kann ein angemessener Abstand zur Bebauung im inneren 
Bereich eingehalten und der begrünte Charakter erhalten werden. 
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- Im Bereich der privaten Zufahrt vom Birkenweg wird eine überbaubare Grund-
stücksfläche aus dem bisher gültigen Baulinienplan zurückgenommen, da diese fak-
tisch durch die bestehende Erschließung obsolet ist. 

- Für das Flurstück Nr. 2905 wird die Tiefe der überbaubaren Grundstücksfläche ge-
genüber dem Baulinienplan auf 14 m erweitert; ein Abstand zu Gebäude Nr. 7/1 
(westlich davon) von ca. 12 m kann damit gesichert werden.   

- Entlang der Straße Im Ilgengärtle werden Baufenster mit einer Tiefe von 15 m in 
starker Anlehnung an den bisher gültigen Baulinienplan festgesetzt.  

6.3.4. Baugrenzen im Wohngebiet WA 4 

- Die bestehenden Mehrfamilienhäuser überschreiten in Teilen die nach dem Bebau-
ungsplan „Lotschacker beim Stein“ festgesetzten überbaubaren Grundstücksflä-
chen. Um die Bestandsbebauung im heutigen Umfang zu sichern, werden die Bau-
grenzen in der Tiefe erweitert. 

- Die Tiefe der überbaubaren Grundstücksflächen wird mit 15 m festgesetzt, sodass 
ein grüner Innenbereich in einer Tiefe von ca. 14-17 m freigehalten werden kann. 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden an den Stirnseiten geschlossen und 
erlauben hier eine zusätzliche Bebauung.  

- An den Stirnseiten des Baufelds zur Silcherstraße und zur Straße Danzrappel sollen 
Gebäude zur Straße auch traufständig orientiert werden können. Diese sollen je-
doch nur in begrenztem Umfang in den grünen Innenbereich eingreifen; sodass hier 
Tiefen von 12 m für die überbaubaren Grundstücksflächen festgesetzt werden. Eine 
zu starke Verschattung der nördlich angrenzenden Gebäude kann somit vermieden 
werden. 

6.3.5. Baugrenzen im Wohngebiet WA 5 

- Im Wohngebiet WA 5 wird eine großzügige überbaubare Grundstücksfläche fest-
gesetzt, welche auf den großen Flurstücken Nr. 3095/1 und 3097/1 eine dichtere 
Bebauung bzw. eine Bebauung in zweiter Reihe ermöglicht. Ein Innenbereich mit 
einer Tiefe von ca. 16 m wird über die Festlegung der Baugrenzen gesichert. 

- Die überbaubaren Grundstücksflächen werden an den Stirnseiten geschlossen und 
erlauben hier eine zusätzliche Bebauung. An den Stirnseiten zur Silcherstraße und 
zur Straße Danzrappel sollen Gebäude zur Straße auch traufständig orientiert wer-
den können. Diese sollen jedoch nur in begrenztem Umfang in den grünen Innen-
bereich eingreifen; sodass hier Tiefen von 12 m für die überbaubaren Grundstücks-
flächen festgesetzt werden. 

- Auf dem Flurstück Nr. 3092 wird die (nicht ausgenutzte) überbaubare Grundstücks-
fläche gemäß Bebauungsplan „Lotschacker beim Stein“ nach Osten zurückversetzt, 
um hier einen Abstand von 4 m zur Straße zu sichern. 
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6.3.6. Baugrenzen in den Wohngebieten WA 6 und WA 7 

- Die Tiefe der überbaubaren Grundstücksflächen wird mit 15 m festgesetzt, sodass 
grüne Innenbereiche in einer Tiefe von ca. 15,5-17 m freigehalten werden. Die über-
baubaren Grundstücksflächen werden an den Stirnseiten geschlossen und erlauben 
hier eine zusätzliche Bebauung.  

- An den Stirnseiten zur Silcherstraße sollen Gebäude zur Straße auch traufständig 
orientiert werden können. Diese sollen jedoch nur in begrenztem Umfang in den 
grünen Innenbereich eingreifen; sodass hier Tiefen von 12 m für die überbaubaren 
Grundstücksflächen festgesetzt werden. 

- An der Stirnseite zum Birkenweg werden überbaubare Grundstücksflächen mit grö-
ßeren Tiefen festgesetzt, um die Bestandsbebauung zu sichern (im Wohngebiet WA 
7). Bei den großen Flurstücken Nr. 3102 und 3103 im Wohngebiet WA 6 kann eine 
höhere Ausnutzung erfolgen. 

6.3.7. Überschreitung der überbaubaren Grundstücksflächen 

Zugunsten einer höheren Wohnqualität kann eine Überschreitung der Baugrenzen 
durch Terrassen und ihre Überdachungen zugelassen werden. Überschreitungen der 
Baugrenzen durch Balkone sind nur zulässig, sofern die überbaubaren Grundstücksflä-
che eine Tiefe von weniger oder genau 13 m beträgt. Bei tieferen überbaubaren Grund-
stücksflächen sollen Gebäude mit Balkonen so angeordnet werden, dass diese inner-
halb des Baufensters liegen. 

Da die festgesetzten Baugrenzen durch Bestandsgebäude in Einzelbereichen über-
schritten werden, werden diese Überschreitungen durch eine entsprechende Festset-
zung gesichert. Des Weiteren können geringfügige Überschreitungen der Baugrenzen 
durch Gebäude und untergeordnete Gebäudeteile im Sinne § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO 
zugelassen werden.   

6.4. Abweichende Bauweise a1 – a3 

Um die bestehende Bebauungsstruktur im Plangebiet zu sichern und um eine verträg-
liche Nachverdichtung zu ermöglichen, werden abweichende Bauweisen (a1-a3) im 
Sinne der offenen Bauweise festgesetzt werden. Dabei soll die Errichtung von Gebäu-
den in Form von Einzel- und Doppelhäusern sowie in Hausgruppen unter Einhaltung 
seitlicher Abstandsflächen zulässig sein. Abweichend zur offenen Bauweise darf die ma-
ximale Länge aller Hausformen maximal 25 Meter (inkl. Anbauten und Erweiterungen) 
und die Tiefe maximal 12 Meter (a1) bzw. max. 13 m (a2 und a3) betragen. Diese Fest-
setzung wird getroffen, da im Bebauungsplan überbaubare Grundstückstiefen von 
mehr als 13 m festgesetzt werden. Durch die Begrenzung der Gebäudetiefen kann si-
chergestellt werden, dass sich die Neubauten in Bezug auf die Gebäudeproportionen 
in das bestehende Siedlungsbild einfügen (und nicht die komplette zur Verfügung ste-
hende Tiefe der überbaubaren Grundstücksfläche ausnutzen) - aber auch eine Nach-
verdichtung zulassen. Die gewählten Abmessungen ermöglichen einen zeitgemäßen 
Wohnungsbau, sowohl beim frei stehenden Einfamilienhaus als auch beim Geschoss-
wohnungsbau. Gebäudetiefen von bis zu 13 m sind im östlichen Plangebiet (WA 4 -  
WA 7) zulässig, wo sich diese bereits im Bestand vorfinden und wo eine Nachverdich-
tung mit Mehrfamilienhäusern gewünscht ist. Dies gilt für die Wohngebiete WA 2b und 
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3b, in welchen eine Nachverdichtung mit Mehrfamilienhäusern im Sinne der Bestands-
bebauung entlang der westlichen Schillerstraße ermöglicht werden soll. 

Da die maximalen Gebäudetiefen durch Bestandsgebäude in Einzelbereichen über-
schritten werden, werden diese Überschreitungen durch eine entsprechende Festset-
zung gesichert. 

Eingeschossige Gebäudeteile mit Flachdach 

Die maximale Gebäudetiefe gilt nur für die Hauptgebäude mit Satteldach und darf 
durch eingeschossige Gebäudeteile (mit Flachdach) bis zu einer Tiefe von max. 15 m 
überschritten werden. So können z.B. bei kleineren Wohnhäusern durch einen Anbau 
im Erdgeschoss größere (barrierearme/-freie) Wohnungen entstehen. Damit die einge-
schossigen Gebäudeteile sich dem Hauptgebäude mit Satteldach unterordnen, wird der 
Anteil dieser Gebäudeteile in Bezug auf die Grundfläche begrenzt. Mit Ausnahme der 
Wohngebiete WA 2b und 3b dürfen eingeschossige Gebäudeteile mit Flachdach bis zu 
40 % der gesamten Grundfläche des Wohngebäudes im Erdgeschoss einnehmen. Le-
diglich im Bereich der Schillerstraße im Übergang zum Wohngebiet „Ehrenberg Teilbe-
reich 2“ darf der Anteil 50 % betragen, da hier Gebäude mit Flachdach das Straßenbild 
prägen.  

Zweigeschossige Gebäudeteile mit Flachdach: Anbauten und Erweiterungen 

Die maximale Gebäudetiefe darf durch zweigeschossige Anbauten mit Flachdach nicht 
überschritten werden, da diese städtebaulich wirksamer in Erscheinung treten. Diese 
dürfen an den Giebelseiten angeordnet werden, wenn die Oberkante Attika des Flach-
dachs die Traufhöhe des Satteldachs nicht überschreitet und wenn die Breite des An-
baus max. 1/3 des Gebäudeteils mit Satteldach beträgt. Damit wird sichergestellt, dass 
sich der zweigeschossige Flachdachanbau dem Gebäudeteil mit Satteldach gestalte-
risch unterordnet. Die maximale Gesamtlänge des Hauptgebäudes von 25 m darf auch 
durch einen seitlichen Anbau nicht überschritten werden.  

Balkone 

Im Sinne der abweichenden Bauweisen und den Überschreitungen der maximalen Ge-
bäudetiefen durch eingeschossige Gebäudeteile bis zu einem Maß von 15 m soll auch 
eine Überschreitung durch Balkone möglich sein. Die Länge dieser Überschreitung wird 
jedoch auf max. 2/3 der jeweiligen Gebäudelänge bezogen. Bei einer maximalen Ge-
bäudelänge von 25 m könnten somit Balkone über eine Gesamtlänge von ca. 16,7 m 
angeordnet werden. Bei einem Mehrfamilienhaus mit 3 Wohnungen auf einem Ge-
schoss könnte ein Balkon eine Länge von ca. 5,5 m betragen. 
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6.5. Stellung baulicher Anlagen, Hauptfirstrichtung 

Die Stellung baulicher Anlagen ist über die Firstrichtung der Hauptgebäude in der Regel 
parallel zu der das Baugrundstück erschließenden Straße festgesetzt und orientiert sich 
an den topografischen Gegebenheiten und der bestehenden Bebauung. Ausnahmen zu 
dieser Ausrichtung sind im Bebauungsplan entsprechend der Bestandssituation und der 
Lage an Straßenkreuzungen mit zwei möglichen Hauptfirstrichtungen festgesetzt. 

Die Ausrichtung der Dachflächen nach Südwesten und Südosten unterstützt die (aktive 
und passive) Nutzung solarer Energie.  

6.6. Kfz-Stellplätze mit Zufahrten 

Die Errichtung von Kfz-Stellplätzen in Form von nicht überdachten Stellplätzen, Gara-
gen und Carports ist innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen möglich bezie-
hungsweise allgemein zulässig. Die Errichtung dieser Anlagen außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen wird zum Schutz der begrünten hinteren Grundstücksberei-
che beschränkt, sodass diese außerhalb der Baugrenzen nur in den festgesetzten Vor-
gartenbereichen (VB 1 und VB 2) sowie den dafür vorgesehenen Flächen zugelassen 
werden können. 

Im östlichen Plangebiet (WA 4-7) sowie im Wohngebiet WA 3a sind insbesondere die 
Vorbereiche von Mehrfamilienhäusern und jene im nachverdichteten Innenbereich (WA 
3a) durch einen hohen Anteil an nicht überdachten Stellplätzen gekennzeichnet. Um 
diesem Umstand Rechnung zu tragen und um eine Nachverdichtung in diesen Berei-
chen mit Mehrfamilienhäusern zu fördern, wird hier in den festgesetzten Vorbereichen 
VB 2 eine hohe Belegung mit nicht überdachten Stellplätzen zugelassen. Die oberirdi-
sche Anordnung von Stellplätzen ermöglicht eine wirtschaftliche Lösung, um preisgüns-
tige bzw. sozial geförderte Wohnungen entstehen zu lassen. Ein Mindestmaß an Be-
gründung soll durch die Anpflanzung von Bäumen und die Anlage von Grünstreifen 
zwischen max. 5 Stellplätzen erreicht werden. 

Im übrigen Plangebiet soll der begrünte Charakter der Vorgartenbereiche gesichert 
werden und eine nahezu vollständige Belegung durch Stellplätze und Carports/Gara-
gen vermieden werden. So wird in den Vorgartenbereichen VB 1 die Länge dieser An-
lagen bezogen auf die Länge der jeweiligen Grundstücksgrenze an der Straße be-
schränkt. Damit können auch Flächen für das öffentliche Parken auf der Straße, die an-
dernfalls durch private Ausfahrtsbereiche entfallen würden, gesichert werden.  

Um bestehende Parkierungsflächen/ Garagen außerhalb der Vorgartenbereiche und 
der überbaubaren Grundstücksflächen zu sichern oder deren Errichtung zu ermögli-
chen, werden zusätzlich Flächen für nicht überdachte Stellplätze, Carports und/oder 
Garagen festgesetzt. 

Die Errichtung von unterirdischen Kfz-Stellplätzen (in Tiefgaragen) ist im gesamten Ge-
biet grundsätzlich möglich. Im östlichen Plangebiet (WA 4-7) wird zugunsten der För-
derung eines verdichteten Wohnungsbaus ein höherer Anteil von durch Tiefgaragen 
unterbauten Grundstücksflächen zugelassen.    

Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung von Tiefgaragen, wenn sie über 
das natürliche Gelände hinausragen (siehe Ziff. 6.9). 
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6.7. Raumwirksame Nebenanlagen 

Mit den getroffenen Einschränkungen zur Größe, Lage und Gestaltung von raumbilden-
den Nebenanlagen soll das Erscheinungsbild zum Straßenraum trotz höherer baulicher 
Verdichtung von geschlossenen raumbildenden Strukturen freigehalten werden.  

Zu den raumwirksamen Nebenanlagen gehören z.B. Gartenhäuser, Gewächshäuser, 
(Geräte-) Schuppen, Anlagen für die Kleintierhaltung oder der Müllaufbewahrung sowie 
vergleichbare Anlagen, die ein Raumvolumen umschließen bzw. mindestens von drei 
Seiten (ohne Boden) umschlossen sind.  

6.8. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 

Um Natur und Landschaft zu schonen und ein gesundes Mikroklima zu unterstützen, 
sind die Oberflächen der privaten Wege, nicht überdachten Stellplätze und Zufahrten 
wasserdurchlässig auszubilden. Durch versickerungsfähige Oberflächen können die Ab-
flussmengen deutlich reduziert und das öffentliche Entwässerungssystems entlastet 
werden. Diesem Zwecke dient auch die Festsetzung von Gründächern für flache und 
flachgeneigte Dächer. Im Hinblick auf Starkregenereignisse ist dies zusätzlich eine ent-
sprechende Maßnahme, um die Versickerung und den Abfluss des Regenwassers zu 
verbessern und mögliche Schäden zu vermeiden. Zur Erhöhung der Wohnqualität und 
zur Schaffung von Außenwohnbereichen (ohne das Anbringen von Balkonen) dürfen 
bis 50 % der Flachdachfläche als Terrasse genutzt werden. 

6.9. Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Zur Sicherung der begrünten rückwärtigen Gartenbereiche auf den Privatgrundstücken 
trifft der Bebauungsplan Festsetzungen zum Erhalt der Bestandsbäume sowie zu einem 
flächenhaften Pflanzgebot für die nicht überbauten Flächen. Diese sind gärtnerisch an-
zulegen und zu unterhalten (gemäß Örtliche Bauvorschriften). Entsprechendes gilt auch 
für die Vorgartenbereiche auf den Flächen, die nicht der Erschließung dienen (Wege, 
Stellplätze etc.). Zudem sind in den Vorgartenbereichen jeweils ein Laubbaum je Grund-
stück zu pflanzen bzw. ein zusätzlicher Baum je 5 nicht überdachte Stellplätze im Vor-
gartenbereich. Bestandsbäume auf den Grundstücken bzw. in den Vorgartenbereichen 
können jeweils angerechnet werden. 

Damit Tiefgaragen städtebaulich nicht wirksam in Erscheinung treten und davon keine 
negativen Auswirkungen auf das Erscheinungsbild des Wohngebiets ausgehen, sind 
diese gänzlich in das natürliche Gelände einzufügen. Über das Gelände herausragende 
Außenwände von Tiefgaragen sollen dementsprechend mit begrünten und nicht zu 
steilen Böschungen überdecken werden. Um eine Begrünung der Tiefgaragendecken 
zu gewährleisten, sind diese mit einer Mindest-Erdüberdeckung auszuführen und gärt-
nerisch anzulegen. In Bereichen mit Terrassen kann auf die Begrünung verzichtet wer-
den.  
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6.10. Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 

Die Gebäude im Innenbereich des Wohngebiet WA 3a werden über eine private Zufahrt 
erschlossen. Dieses Geh-, Fahr- und Leitungsrecht wird mit Festsetzung im Bebauungs-
plan zugunsten der Anlieger auf den Flurstücken Nr. 2904/2, 2904/3, 2904/4 planungs-
rechtlich gesichert.  

 
 

7. Örtliche Bauvorschriften gemäß Landesbauordnung 

Die bauordnungsrechtlichen Regelungen werden aus städtebaulichen, gestalterischen 
und ortsbildprägenden Gesichtspunkten unter Berücksichtigung der Bestandsbebau-
ung im Gebiet und seinem Umfeld getroffen. Mit den getroffenen Vorschriften wird der 
grobe Rahmen abgesteckt, innerhalb dessen die Bauherrenschaft und Architekten noch 
genügend Spielraum haben, um ihre individuellen Gestaltungsabsichten realisieren zu 
können. Berücksichtigt werden dabei nicht nur die Außenwirkung des Plangebiets, son-
dern auch die Wohnqualität. 

7.1. Dachform und Dachneigung 

Die Vorschriften zur Dachform und Dachneigung gemäß Planeintrag orientieren sich 
weitestgehend am Bestand und ermöglichen eine Weiterführung der gebietstypischen 
Dachlandschaft. Im Plangebiet sind die Dächer der Hauptgebäude entsprechend dem 
Siedlungscharakter nur als Satteldächer zulässig, bei denen der First mittig anzuordnen 
ist und zueinander versetzte Dachflächen nicht zugelassen werden.  

Für die geneigten Dächer werden unterschiedliche „Dachneigungsbereiche“ festge-
setzt, welche sich am Gebäudebestand im jeweiligen Teilbereich bzw. Wohngebiet ori-
entieren und einen Spielraum von 10°-20° (in Teilbereichen auch mehr) eröffnen. Damit 
sind zum einen Dachneigungen gemäß der Bestandssituation möglich; zum anderen 
können – je nach Neigungsbereich – höhere oder niedrigere Dachneigungen gewählt 
werden. Durch die Aufweitung der zulässigen Dachneigungen gegenüber dem bisheri-
gen Planungsrecht wird die Voraussetzung zur Nachverdichtung im Bestand durch die 
Ausnutzung der Dachgeschosse zur Erweiterung der Wohnfläche (Dachausbau) ermög-
licht. Weitere Ausführungen zur Dachneigung siehe Ziff. 6.2.2. 

Für untergeordnete Gebäudeteile und Anbauten sowie für Garagen, Carports und 
raumwirksame Nebenanlagen können abweichende Dachformen und Dachneigungen 
zugelassen werden. So können auch eingeschossige Gebäudeteile sowie zweigeschos-
sige Anbauten mit Flachdach errichtet werden (siehe abweichende Bauweise Ziff. 6.4). 

7.2. Dach- und Fassadengestaltung, Solaranlagen, Werbeanlagen 

Die Farbgebung für die Dacheindeckung und Fassadengestaltung orientiert sich am 
Bestand und der Umgebungsbebauung. Die Unzulässigkeit von leuchtenden und grel-
len Farben sowie reflektierenden Materialien soll eine Blendwirkung vermeiden und 
trägt zu einer Beruhigung des Gesamtbilds bei. Aus demselben Grund wird eine ein-
heitliche Dachgestaltung von Doppelhäusern und Hausgruppen festgesetzt.  
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Ein einheitliches, ruhiges Gesamtbild soll zudem durch die Vorschriften zur Anbringung 
von Werbeanlagen erreicht werden. 

Über die Vorschriften zu Solaranlagen werden die Voraussetzungen zur Anbringung 
dieser auf geneigten Dächern (mit Verzicht auf geneigt aufgeständerte Unterkonstruk-
tionen) und flachen beziehungsweise flachgeneigten Dächern mit Einschränkungen zur 
Höhe der Solaranlagen ermöglicht. Davon unberührt können Solaranlagen an Fassaden 
der Gebäude angebracht werden. 

7.3. Dachaufbauten und Zwerchgiebel, seitliche Dachüberstände 

Mit der Zulässigkeit von Sattel-, Schlepp- oder Flachdachgauben als Dachaufbauten so-
wie Zwerchgiebeln wird eine Ausnutzung der Dachgeschosse zur Erhöhung der Wohn-
qualität und Erweiterung der Wohnfläche ermöglicht. Es wird zwischen Zwerchgiebeln, 
welche in der Flucht der Gebäudeaußenwand stehen und die Traufkante unterbrechen 
sowie Dachaufbauten als Gauben, welche in die Dachfläche integriert sind und die 
Traufkante nicht unterbrechen, unterschieden. Die differenzierten Vorgaben zur Größe, 
Gesamtlänge, Lage und Abständen leiten sich aus der Bestandssituation ab und dienen 
der Sicherung eines ruhigen Gesamtbilds mit wahrnehmbaren Satteldachflächen. Die 
Gesamtlänge der Gauben innerhalb der Dachfläche wird in Abhängigkeit zur Trauflänge 
festgelegt. Um eine Verlängerung der Dachflächen zugunsten eines höheren Gauben-
anteils zu vermeiden, werden die seitlichen Dachüberstände (am Ortgang) auf max.  
1 m begrenzt. Dies entspricht auch der Bestandssituation im Gesamtgebiet.  

7.4. Gestaltung der raumbildenden Nebenanlagen und Abstellflächen 

Es werden gestalterische Vorgaben zu raumbildenden Nebenanlagen, Stellplätzen, Car-
ports, Garagen sowie Abstellflächen für Müllbehälter und Fahrräder innerhalb der fest-
gesetzten Vorgartenbereiche VB 1 und VB 2 gemacht, um insbesondere den Über-
gangsbereichen zwischen privatem Grundstück und öffentlichem Raum eine (zu einem 
gewissen Maß einheitliche) baulich-gestalterische Qualität zu geben. 

7.5. Einfriedungen 

Im Sinne einer Gebietsdurchgrünung sind Einfriedungen entlang der öffentlichen Stra-
ßenverkehrsflächen nur als Hecken zulässig bzw. als Kombination aus Hecken, Zäunen 
und/oder Sockelmauern. Geschlossen ausgeführte Zäune sind hinter den Hecken anzu-
ordnen. Durch die Beschränkung der Höhe von Zäunen soll eine starke Abschottung 
privater Flächen verhindert werden. Für die Einfriedungen entlang der weiteren Grund-
stücksgrenzen werden keine Vorgaben gemacht. 

7.6. Zahl der notwendigen Stellplätze  

Die Zahl der notwendigen Stellplätze im Plangebiet wird abweichend zu den Vorgaben 
der Landesbauordnung für das Plangebiet geregelt.  

Entsprechend den heutigen Bedarfen gilt folgende Stellplatzpflicht für den Geltungs-
bereich: je Wohneinheiten sind 1,5 Stellplätze nachzuweisen, bei Wohneinheiten mit 
Mietpreisbindung ist jeweils 1 Stellplatz nachzuweisen. 

 



Begründung, Stand: Vorentwurf für die frühzeitige Beteiligung § 3 (1) und § 4 (1) BauGB              30 

8. Wesentliche Auswirkungen der Planung 

Mit der Umsetzung des Bebauungsplans „Wohngebiet zwischen Breitestraße und Al-
bert-Staimlin-Straße“ wird die Grundlage für eine städtebaulich regulierte Nachverdich-
tung in einem bestehenden Wohngebiet der Gemeinde Nehren geschaffen. Damit wird 
auch ein aktuelles und einheitliches Planungsrecht für die Flächen im südlichen Plange-
biet hergestellt, für welches bislang der Baulinienplan aus dem Jahre 1959 in Verbin-
dung mit § 34 BauGB gilt. 

Die Festsetzung zur Zulässigkeit von zwei bis drei Vollgeschossen in Verbindung mit 
flacheren Dachneigungen ermöglicht in Teilbereichen Nachverdichtungen in Form von 
Gebäudeerhöhungen, deren städtebauliche Einfügung durch die festgelegten First- 
und Traufhöhen gewährleistet wird. Zusammen mit der Festsetzung zusätzlicher über-
baubarer Grundstücksflächen erwirkt der Bebauungsplan eine maßvolle Nachverdich-
tung innerhalb einer bestehenden Wohnsiedlung und schafft somit zusätzlichen Wohn-
raum, der zur Deckung des aktuellen Wohnraumbedarfs beiträgt und den heutigen An-
sprüchen an Wohnfläche genügt. Aufgrund der aktuellen Wohnraumnachfrage und der 
immer noch weiter steigenden Wohnfläche pro Kopf, findet Nachverdichtung bereits 
im Bestandsgebiet statt.  

Im Plangebiet leben aktuell (Jahresbeginn 2021) ca. 430 Einwohner in ca. 150 Wohnein-
heiten. Dies entspricht einer Belegungsdichte von ca. 2,9 Einwohner/Wohneinheit. Die-
ser Wert liegt höher als die Belegungsdichte für die Gesamtgemeinde, welche 2019 
gemäß Statistischem Landesamt bei ca. 2,2 Einwohner lag. Der höhere Wert ist auf den 
hohen Anteil der Mehrfamilienhäuser zurückzuführen. Durch die Umsetzung des Be-
bauungsplans wird es in erster Linie zu einer Bevölkerungszunahme kommen, wenn die 
sanierungsbedürftigen Wohnungsbauten der Kreisbau GmbH durch Neubauten ersetzt 
werden. Auch in den übrigen Bereichen wird es aufgrund des anstehenden Generatio-
nenwechsels zum Eigentümerwechsel kommen – wenn jüngere Familien leerwerdende 
Wohngebäude von älteren Bewohnern übernehmen. Mit Aufstellung des vorliegenden 
Bebauungsplans wird dies nicht grundsätzlich ermöglicht – dies erfolgt auch bereits 
nach aktuellem Planungsrecht im Gebiet – aber der Rahmen der Nachverdichtungs-
möglichkeiten wird erweitert bzw. definiert und damit städtebaulich gesteuert. Die Er-
höhung von Wohnfläche innerhalb eines Wohngebäudes muss nicht zwingend zum 
Zuwachs von Einwohnern führen, sondern ermöglicht Wohnungen mit zeitgemäßen 
Größen und Wohnqualität. Dazu gehört auch die Erweiterung der Wohngebäude im 
Erdgeschoss, die ein barrierearmes Wohnen im Alter ermöglichen und das Wohnen mit 
mehreren Generationen unterstützen.       

Da es sich um ein nahezu vollständig bebautes Gebiet handelt, ist davon auszugehen, 
dass der durch die Aufstellung des Bebauungsplans induzierte künftige Mehrverkehr 
von dem bestehenden Straßennetz aufgenommen werden kann. Für das gesamte Plan-
gebiet wird abweichend zur Landesbauordnung geregelt, dass je Wohneinheit 1,5 Stell-
plätze nachzuweisen sind. Um kostengünstiges Wohnen zu fördern, kann je Wohnung 
mit Mietpreisbindung nur 1 Stellplatz nachgewiesen werden. 

Im Zuge der ermöglichten städtebaulich verträglichen und geordneten Nachverdich-
tungen wird innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ein höherer Versie-
gelungsgrad ermöglicht, durch den anthropogen überformte Siedlungsböden in An-
spruch genommen werden. Aufgrund der städtebaulich verträglichen Weiterentwick-
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lung des Wohngebiets werden Flächen im Außenbereich mit ihren natürlich gewachse-
nen Böden vor weiterer Überbauung verschont und die nachhaltige Entwicklung der 
Gemeinde Nehren gefördert. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans sind keine er-
heblichen Nachteile für die Umwelt zu erwarten.  

Ver- und Entsorgung  

Da es sich um ein bereits nahezu vollständig bebautes Gebiet handelt, werden Trink-
wasser-, Abwasser- und Gasleitungen sowie Strom-, Telefon- und Breitbandkabel an 
die bestehenden Versorgungsnetze angeschlossen.  

Am bestehenden Leitungsnetz ergeben sich keine baulichen Veränderungen. 

Die Abfallentsorgung erfolgt über das vorhandene Straßennetz, das nicht verändert 
wird. Wie im Bestand werden weiterhin alle Grundstücke vom Abfallsammelfahrzeug 
angefahren. 
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9. Anlagen 

1. Städtebauliches Strukturkonzept mit Anlagen 

Büro schreiberplan Prof. Schreiber | Sperl-Schreiber PartG mbB, Stuttgart  
Stand: 31.03.2021 

2. Gegenüberstellung Bestand und Planung: Trauf- und Firsthöhen, Dachnei-
gungen, überbaubare Grundstücksflächen 

Lagepläne mit Darstellung der festgesetzten Trauf- und Firsthöhen, der Dach-
neigungen und der überbaubaren Grundstücksflächen im Vergleich zum Be-
stand 
Büro schreiberplan Prof. Schreiber | Sperl-Schreiber PartG mbB, Stuttgart 
Stand: 08.06.2021 

3. Längsschnitte durch das Plangebiet 

Büro schreiberplan Prof. Schreiber | Sperl-Schreiber PartG mbB, Stuttgart  
Stand: 08.06.2021 

4. Innenentwicklungskonzept Gemeinde Nehren 

Büro Reschl und Höschele GbR, Stuttgart, November 2013 

5. Zusammenfassende Aufstellung der Festsetzungen aus den bestehenden Be-
bauungsplänen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans sowie 
Festsetzungen der angrenzenden Bebauungspläne 

Büro schreiberplan Prof. Schreiber | Sperl-Schreiber PartG mbB, Stuttgart  
Stand: 08.06.2021 
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Gemeinde Nehren, ………………         ………………….………..…….  
                                                         Egon Betz, Bürgermeister                    Stempel  
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